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Betreff: 
 
Kulturkreis Siegerland e. V.; 
hier: Zustimmung zum Finanzrahmen gemäß § 8 der Satzung des Kulturkreises Siegerland e. V. - Haushaltsjahr 2000 - 
- Erhöhung des Zuschusses an den Kulturkreis Siegerland e. V. 
- Abrechnung des Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 1999 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
a) Der Zuschuss der Stadt Siegen an den Kulturkreis Siegerland e. V. wird im Haushaltsjahr 2000, vorbehaltlich der 
Rechtskraft der Haushaltssatzung, von 420.000,00 DM auf 435.000,00 DM erhöht. 
b) Die Finanzierung des Erhöhungsbetrages erfolgt durch Umschichtung (Sperrung) in gleicher Höhe im Unterabschnitt 
200 - Allgemeine Schulverwaltung -. 
c) Ab dem Haushaltsjahr 2001 wird der Zuschuss auf 435.000,00 DM festgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus dem 
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -. 
d) Der Wirtschaftsplan (Finanzrahmen) des Kulturkreises für das Haushaltsjahr 2000 ist entsprechend dem städtischen 
Zuschuss in der Gesamthöhe von 435.000,00 DM auszurichten. 
Sachverhalt / Begründung: 
 




